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Bekanntgabe der Beschlüsse und Ergebnisse des 
 

Gemeinderats 

 
vom 27. November 2025 

 
Öffentlich 

 
 
 
 
 

- 191 - 
 

Theater Heilbronn 
-Jahresabschluss 2024 und Entlastung der Betriebsleitung- 

(DS 271/2025) 
 
 

Beschluss (einstimmig): 
 

a) Aufgrund von § 16 Absatz 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wird der Jahresabschluss 
des Eigenbetriebs Theater Heilbronn für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festge-
stellt: 

 
 

1. Erfolgsrechnung 
1.1 Summe Erträge 7.527.000,04 EUR 
1.2 Summe Aufwendungen 16.967.577,07 EUR 
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 9.440.577,03 EUR 

 
nachrichtlich: 
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere  10.485.003,01 EUR 
Fehlbetragsabdeckung 
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere  
Überschussabführung 

 
2. Liquiditätsrechnung 
2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender  - 10.065.893,80 EUR 
 Geschäftstätigkeit 
2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  - 438.840,69 EUR 
 Investitionstätigkeit 
 
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  -10.504.734,49 EUR 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
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2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  11.779.712,99 EUR 
 Finanzierungstätigkeit 
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum  1.274.978,50 EUR 
 Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen  250.000 EUR 
 Einzahlungen und Auszahlungen 
 
3. Bilanzsumme 17.884.942,55 EUR 

 
b) Der Verlust/Zuschussbedarf für das Jahr 2024 beträgt 10.504.735 EUR. Die Deckung 

erfolgt durch die Entnahmen aus der Kapitalrücklage in gleicher Höhe. 
 
 Aus der Budgetabrechnung für das Jahr 2024 ergibt sich ein Budgetüberschuss in 

Höhe von 1.044.427 EUR. Zusammen mit dem Übertrag aus dem Jahr 2023 werden 
in der Rücklage nunmehr 1.425.337 EUR ausgewiesen, der auf neue Rechnung in 
das Jahr 2025 übertragen wird.  

 
c) Der Betriebsleitung des Theaters Heilbronn wird für das Wirtschaftsjahr 2024 gemäß 

§ 16 Absatz 3 EigBG Entlastung erteilt. 
 


